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Vertrag zur Gründung der EWG - Protokoll über die Regelung für die Waren, die 
unter die Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallen, 
hinsichtlich Algeriens und der Überseeischen Departements der Französischen 
Republik

 DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß die Bestimmungen dieses Vertrags über Algerien und die überseeischen 
Departements der Französischen Republik das Problem aufwerfen, welche Regelung hinsichtlich Algeriens 
und dieser Departements für die Waren zu treffen ist, die Gegenstand des Vertrags über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl sind, 

IN DEM WUNSCH, eine geeignete Lösung im Einklang mit den Grundsätzen der beiden Verträge zu 
finden, 

WERDEN diese Frage im Geiste gegenseitiger Zusammenarbeit so bald wie möglich, spätestens jedoch bei 
der ersten Änderung des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 
REGELN. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertsiebenundfünfzig.

 

P. H. Spaak. J. Ch. Snoy et d’Oppuers.
Adenauer. Hallstein.
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